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In Beantwortung der Anfrage der Abg. Dr. 0 b e r h a m m e r 

und GenosSen, betreffend Verteilung der Sporttotomittel, teilt Bundesminister 

für Unterricht Dr. K 0 1 b fOlgendes mit: 

Das Rei~erträgnis aus dem Sporttotobetrieb ist gem~ß § 3 Abs.1 des 

Sporttoto-Gesetzes, BGBl.Nr.55/1949, Sportförderungszwecken zuzuführen; die 

Verteilung ist im § 5 der ,1. Sporttoto-Verordnung, BGB1.Nr .. 145/1949, ge­

regelt. Eine Änderung des dort festgelegten Verteilungs schlüssels wäre nur 

im Wege einer Novellierung der vorgenannten Sport toto-Verordnung möglich, 

für Vlelche Maßnahme in erster Linie die ZuständIgkeit des Bundesministoriums 

für Finanzen gegeben ist. Im Hinblick darauf hat das Bundesministerium für 

Unterricht aas Bundesministerium für Finanzen von der obbezeichneten A~­

frage in Kenntnis gesetzt und hiebei dem Bundesministerium für Finanzen 

zur Erwägung gestellt, eine Änderung des § 5 der ,j. Sporttoto-Verordnung 

nach Anhörung des Sporttotobeirates - dem bei der Verteilung des Reinert;t"äg­

niases aus dem Sporttotobetrieb ein Mitwirkungsrecht z~ommt - in die Wege 

zu leiten. 

DG'r in der Interpellation aufgezeigten Notlage des Österreiohi­

schen Alpenvereines haben ÖFB, ASKÖ, ASVÖ, UNION und äße Rechnung getragen 

und durch Verzicht ihrer se i ts dem Verband alpiner Vereine Österreiohs (VllVÖ)' 

2,4% des Reinertrages zukommen lassen. Die interne Auf teilung dieses lln-

teiles ist Sache des VAVÖ, und, es kann hierauf weder seitenades Eundes-
,: 

ministeriums für Unterrioht noch seitens des -Bundesministeriums für 

Finanzen Einfluß genommen werden. Auch die Dotierung des Schisportes, des 
" 

segelfluges und des Schießsportes aus der! den Sportverbänden zukornraonden 

Antoil des Reinerträgnisses des Sporttotos ist eine Angelegenheit der 

sportfachverbände bzw. des Sporttotobeirates, welohe eine entsprechende Au.f'­

teilung vorzunehmenhätt€n~ 

Eine lI~itbetGiligung von Kunst und Wissensohaft an den Erträgnis­

sen des Sporttotos ist nur im \7ege einer Änderung des § 3 des sporttoto­

Gesotzes möglich t für welche Novellierung gleichfalls in erster Linie das 

Bundesmini,stsrium für Finanzen zuständig ist. Mit Rücksicht darauf, daß die 

ma terielle ,Notlage auf demkul ttlrGllen Sektor die Heranziehung außerordent-
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, 
licher Mittel verlangt, hat das BWldesministerium für Unterricht iri. Wahr-

nehmung der Aufgaben vom Standpunkt der österreichischen Kulturpolitik 

schon am 18. Februar 1954 das Bundesministorium für Finanzen dringend 

gebeten, eine Änderung des § 3 des Sporttoto-Gesetzes in der Richtung 

einer Mitbeteiligung von Wissenschaft und ,Kunst nn den Ert~,nissen des 

sporttotos in die Wege zu leiten. Hiebei wurde dnrnuf hingewiesen, dcß 

die Förderung der kulturellen Belange durch-Zuwendung eines entsprechen­

den Antetlles der Erträgnisse des Sporttotos den :rnteressen des gesamten 

österreichischen Volkes, dem die Wahrung des Erbes und des Rufes Öster­

reichs auf kulturell.em Gebiete ein besondereS Anliegen ist, entspräche. 

Mi t Rücksicht auf die Entschließllng des Nationalrates vom 9. 1.pril 1954, 
betreffend die höhere Dotierung des KUlturbddgets. aber euch mit Rück­

sicht auf die Bedürfnisse des Sportes im Hinblick auf die, in Österreich 

durchzuführenden Olympischen Winterspiele 1960 dürfte ~edoch die Anregung, 

Kunst I.1ndWissenschaft bei der Verteilung der SporttotoerträgnissG zu 

berücksichtigen, als überholt erscheinen und wird daher vom Bundesmini ... 

stcriutn für Unterricht derzeit nicht weiter verfolgt. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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